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ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT   Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG   Straßenbahn 61, Husarenstraße 

    

 

POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,  
███████████████▎
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   BETREFF   IFG-Anträge zu „Ausführungsvorschriften zu § 309 Abs. 1  und 2 SGB III sowie 
zur Verwendung von Textbausteinen (jeweils für den Zeitraum 2013 bis 2018)“  
 

HIER   Ihre E-Mail vom 29. März 2019 
 

███████████████████ ▍

gerne beantworte ich Ihre noch offenen Fragen, die sich aus Ihrer o. g. E -Mail erge-
ben. 

Auf  Ihre  wiederholten  Auffassungen  zur  Bearbeitung  Ihrer  IFG-Anträge  durch  die 
Bundesagentur (BA) und meine Vermittlungstätigkeit in dieser Angelegenheit (1. –3.) 
werde  ich  nicht  erneut  eingehen und  verweise  auf  den  ausführlichen  Schriftwechsel 
zwischen  der  BA  und  Ihnen,  der  BA  und  dem  BfDI  (der  Ihnen  vorliegt)  und  meine 
Schreiben  vom  25.  Februar  und  6.  März  2019.  Hierzu  gibt  es  keinen  neuen  Sach-
stand. 

Zu 4. + 5.: 

Die Bearbeitung der Anrufungen gem. § 12 Abs. 1 IFG wird zwar nach sich ähnel n-
den  Abläufen  vorgenommen,  schriftlich  niedergelegte  Regelungen  oder  Leitlinien 
nutzt der BfDI dafür nicht. Vielmehr wird in jedem Vermittlungsverfahren auf den j e-
weiligen Einzelfall individuell Bezug genommen. 

HAUSANSCHRIFT   Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VERBINDUNGSBÜRO   Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

    TELEFON   (0228) 997799-1505 
TELEFAX   (0228) 997799-5550  
E-MAIL   referat15@bfdi.bund.de 

BEARBEITET VON ▍▍███████▎
INTERNET ▍▍www.informationsfreiheit.bund.de 

    DATUM   Bonn, 18.04.2019 
GESCHÄFTSZ.   15-720/003 II#0244 

    

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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per E-Mail an: 
█████████████████████████  
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Zu 6.: 

Der  BfDI  ist  eine  selbständige  oberste  Bundesbehörde.  Einer  übergeordnete  Fach- 
bzw. Dienstaufsicht untersteht er demzufolge nicht. Das für IFG-
Vermittlungsverfahren  zuständige  Referat  15  untersteht  hierarchisch  der  Gruppe  1 
und dem Leitenden Beamten des BfDI, der seinerseits dem BfDI unterstellt ist.  

Die genaue Aufbauorganisation des BfDI können Sie dem Organigramm entnehmen. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/BfDI/Dienststelle/Organisation/organisation-node.html 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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▍
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


